
24.03.2022 1 GR-Sitzung 1/2022 

 
 

   Politischer Bezirk: Spittal/Drau 

 Flattach 73   04785/ 205               Fax: 04785/ 205-20 
 A-9831 Flattach : flattach@ktn.gde.at www.flattach.gv.at                               
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Sitzungsprotokoll 

 
(1. Sitzung 2022) 

 
 

über die am Donnerstag, den 24. März 2022 in der Bergrettungszentrale der Ortsstelle 
Fragant stattgefundene Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Flattach. 

 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 20:20 Uhr 
 
ANWESENDE: 
 
Mandatare: 
 
Vorsitzender 1. Vize-Bürgermeister Adolf GUGGANIG 
2. Vize-Bürgermeisterin DI Karin VIERBAUCH GV Markus PODESSER 
 
GR Elfriede RUMBOLD  GR Kornelia STRIEDNIG 
GR Vinzenz BRANDSTÄTTER  GR Werner HUBER 
GR Gert WALTER  GR Johann RITSCH  
 
GR Dipl.-Päd. Sigrid HOTTER  GR Michael PUSSNIG 
 
Bedienstete der Gemeinde Flattach: 
 
AL Mag. (FH) Markus ZAISER 
Fr. Patricia EDLINGER (zu TOP 1) 
 
Ersatzmitglieder: 
 
Ersatzmitglied Michael SALENTINIG für Bürgermeister Kurt SCHOBER 
Ersatzmitglied Andrea PETSCHER für GR Josef ISTENIG 
Ersatzmitglied Manuel HARTWEGER für GR Michael MAYER BA 
 
Entschuldigt waren: 
 
Bürgermeister Kurt SCHOBER, GR Andreas ZECHNER, GR Josef ISTENIG, GR Michael MAYER BA 
 
Unentschuldigt waren:  
 
-x- 
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Tagesordnung: 
 

1. Präsentation „Homepage-NEU“ 
2. Bericht des Bürgermeisters 

 3. Anträge und Anfragen 
 4. Genehmigung der Tagesordnung 
 5. Genehmigung von Rechnungen und Auftragsvergaben 
 6. „Mölltalfonds“: Fondsmittel 2022 – Einteilung 
 7. Stellenplan 2022 – 1. Abänderung 
 8. „Wasserbezugsgebühren“: 
  a) Verordnung - Anpassung ab 01.04.2022 
  b) Einführung Bereitstellungsgebühr – Beratung 
 9. Verordnung „Ortstaxe“ – Anpassung an legistische Rahmenbedingungen 
 10. Verordnung „Müllgebühren“ – Richtigstellung per 01.01.2022 
 11. Verordnung „Kanalgebühren“ – Richtigstellung per 01.01.2022 
 12. Übernahme Tourismusagenden durch die Gemeindeverwaltung ab 01.04.2022: 
  a) Wirtschaftsförderung 1. Quartal 2022 - Förderungsvereinbarung 
  b) Kaufvertrag TG Mölltaler Gletscher – Gemeinde Flattach – Genehmigung 
 13. FläWi-Änderungen 2021 – Beschlussfassung nach Kundmachung 
  a) 1/2021 (KELAG – PV-Anlage) 
  b) 4/2021 (Hr. Manfred Pirker vlg. Weberle) 
  c) 5/2021 (Hr. Manfred Pirker vlg. Weberle) 
  d) 7/2021 (Mölltaler Gletscherbahnen – Sprengmittellager) 
  e) 8/2021 (Dr. Sandra Wolligger) 
  f) 9/2021 (Hr. Gregor Weigl) 
 14. KEM/KLAR Großglockner/Mölltal-Oberdrautal – Mitgliedsbeiträge 2022 
 15. LAG Großglockner/Mölltal-Oberdrautal – Status Quo und weitere Vorgehensweise 
 16. Investives Einzelvorhaben „Sanierung Gemeindestraßen 2020“: 
  Investitions- und Finanzierungsplan – 3. Abänderung 
 17. Gemeinde Flattach – TMR: Kooperationsvereinbarung lt. GR-Beschluss vom 09.07.2020 - Anpassung 
 18. Personalangelegenheiten (Nicht öffentlicher Teil!) 
 
 
Die Einberufung der Mitglieder des Gemeinderates erfolgte schriftlich bzw. per E-Mail (i.S. § 35 (2) 
K-AGO) durch den Bürgermeister. Die Zustimmungserklärungen der Mandatare bzw. die 
Sendebestätigung liegen vor. 
 
Die Beschlussfähigkeit gemäß § 37 Abs. 1 der K-AGO 1998 i.d.g.F. wurde durch den Vorsitzenden 
festgestellt. 
 
Zu Protokollmitunterfertigern gemäß § 45 Abs. 4 der K-AGO 1998 i.d.g.F. wurden 
Ersatzmitglied Manuel HARTWEGER und GR Kornelia STRIEDNIG gewählt. 
 
Zum Schriftführer wurde AL Mag. (FH) Markus Zaiser bestellt. 
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TOP 1: Präsentation „Homepage-NEU“ 
 
 
Die neue Homepage (www.flattach.gv.at) wurde seit Anfang Jänner durch die neue Mitarbeiterin, 
Fr. Patricia Edlinger, intensiv und mit viel Engagement erarbeitet. 
 
Der Vorsitzende heißt Fr. Edlinger im Dienst der Gemeinde Flattach herzlich willkommen bzw.  
präsentiert diese dem Gemeinderat die Inhalte und die einzelnen Tools der neuen Gemeinde-
Homepage im Rahmen der heutigen Sitzung. Die neue Website soll voraussichtlich mit 01.04.2022 
online gehen. 
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TOP 2: Bericht des Bürgermeisters 
 
 
Vize-Bgm. Gugganig als Vorsitzender berichtet in Vertretung des Bürgermeisters über 
nachstehende aktuelle Projekte und Themen wie folgt: 
 
Deponie Gratschach – Vereinbarung mit Fa. ETM: 
 
Gugganig informiert über die gestrige RHV-Mitgliederversammlung bzw. über die im Rahmen dieser 
Sitzung behandelte Pachtvereinbarung über eine Laufzeit von 20 Jahren mit der Fa. ETM zur 
Deponie in Gratschach. Das Unternehmen wird die Deponie bewirtschaften bzw. steht dort ein 
Volumen von 850.000 m³ zur Verfügung. 
 
Die Marktgemeinde Winklern hat zudem ihr Interesse bekundet, als Einleitergemeinde dem RHV 
Mölltal beitreten zu wollen. Entsprechende Kapazitäten sind diesbezüglich jedenfalls vorhanden. 
 
Außerdem sucht der RHV für heuer zwei Ferialpraktikanten. Entsprechende Bewerbungen wären 
direkt an den RHV zu richten. 
 
Sanierung „Bergbrücke“: 
 
Die Sanierung der „Bergbrücke“ in Außerfragant war dringend notwendig bzw. ist diese mittlerweile 
abgeschlossen. 
 
Sanierung „Schmarötznigbrücke“: 
 
Die Sanierung dieser Brücke ist jedenfalls in Planung. 
 
WLV-Projekte im Gemeindegebiet – Status Quo: 
 
Die einzelnen Projekte und Verbauungsmaßnahmen der WLV im Gemeindegebiet sind nunmehr 
großteils abgeschlossen. Im Bereich der „Alten Innerfraganter Straße“ sind jedenfalls noch 
Maßnahmen notwendig. Ebenso sollte das Vorhaben „Steinschlagschutz Kleindorf“ tunlichst noch 
im Herbst 2022 in Angriff genommen werden. 
 
Auch noch ausstehende Asphaltierungsarbeiten am Güterweg Laas-Grafenberg werden im Frühjahr 
2022 umgesetzt. 
 
WVA-Innerfragant-NEU: 
 
Dieses Vorhaben konnte dank des guten Baufortschrittes mittlerweile quasi fertig gestellt werden. 
Asphaltierungen und die Installation einer Straßenbeleuchtung sollen noch heuer erfolgen. Damit 
verbunden ist das Projekt „Ortsplatzgestaltung Innerfragant“ zu finalisieren. 
 
Oberflächenwasserkanal Flattachberg: 
 
Dieses Projekt befindet sich im Planungsstadium. 
 
L20a-Fraganter Straße – Oberflächenentwässerung: 
 
Das entsprechende Projekt auf Höhe der Ortschaft Waben wurde in Abstimmung zwischen der 
Landesstraßenverwaltung und der Gemeinde nunmehr fertig aufbereitet. 
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Investitionsoffensive „Ausflugsziele in Kärnten“: 
 
Im Rahmen dieses Förderprogrammes des Landes Kärnten soll das Naturdenkmal „Raggaschlucht“, 
und hier vor allem der Eingangsbereich einer Attraktivierung/Aufwertung unterzogen werden. 
 
Eine Umsetzung dieser Maßnahmen ist noch für 2022 ins Auge gefasst. 
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TOP 3: Anträge und Anfragen 
 
 
a) 
 
Vize-Bgm. DI Vierbauch übergibt den Vorsitzenden einen selbstständigen Antrag (§ 41 K-AGO) der 
Fraktion „TAFF“ auf Zweckbindung eines Teiles der Einnahmen aus der „Raggaschlucht“ für die 
Ortschaft Schmelzhütten. 
 
Dieser ist vor den Tagesordnungspunkten, die in nicht-öffentlicher Sitzung zu behandeln sind, zu 
verlesen und dem Gemeindevorstand oder einem Ausschuss zur Vorberatung zuzuweisen. 
 
b) 
 
GR Pussnig ruft einen selbstständigen Antrag der Liste „TAFF“ aus 2021 in Erinnerung, womit die 
Beratung über den Ankauf bzw. die Bereitstellung von Baugründen für ortsansässige Häuslbauer 
angeregt wird. Der Mandatar möchte wissen, in welchem Bearbeitungsstadium sich dieser Antrag 
befindet. Eine entsprechende Nachschau wird diesbezüglich einvernehmlich vereinbart. 
 
Ergänzend informiert der Amtsleiter dazu, dass ein „Bauland-Modell“ am Flattachberg in 
Abstimmung mit Hr. Gerhard Rindler derzeit in Aufbereitung ist. Die vertraglichen Ausgestaltungen 
müssen diesbezüglich mit Hr. Rindler noch finalisiert werden. 
 
c) 
 
GR Pussnig erkundigt sich hinsichtlich der „Nachfolgelösung“ für den zwischenzeitlich 
ausgeschiedenen JCB-Bagger der Gemeinde. 
 
Vize-Bgm. Gugganig erklärt, dass derzeit ein Lader von der Fa. Schachner angemietet wurde bzw. 
zu Testzwecken bereitsteht. Weiters ist Bgm. Schober hinsichtlich eines gebrauchten Laders der 
Fa. VOLVO derzeit in Verhandlungen. 
 
d) 
 
GR Hotter erkundigt sich nach dem Status-Quo des geplanten Umbaues der VS Flattach. 
 
Der Amtsleiter informiert, dass es diesbezüglich mit dem Schulbaufonds schon erste Gespräche 
bzw. einen Ortsaugenschein gegeben hat. Als weiterer Fahrplan wurde festgelegt, dass BM DI 
Egger-Weixelbraun nunmehr einen „Vorentwurf“ hinsichtlich eines bedarfsgerechten 
Raumbedarfskonzeptes erarbeiten wird. 
 
e) 
 
Vize-Bgm. DI Vierbauch regt an, beim Spielplatz im „Kurierdorfpark“ für eine Öffnung der dortigen 
WC-Anlagen zu sorgen. Dankenswerterweise hat Bgm. Schober hier bereits eine Lösung in Aussicht 
gestellt. 
 
f) 
 
GR Striednig ist der Meinung, dass sich viele Plätze/Häuser in Flattach für eine „Prämierung“ 
(beispielsweise im Wege der „Blumenolympiade“) eignen würden. Einvernehmlich wird vereinbart, 
die Bewerbungsmodalitäten für die Blumenolympiade im Gemeinderundschreiben abzubilden. 
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g) 
 
DI Vierbauch gibt bekannt, dass das heurige Finale des „Mölltaler Geschichten Festivals“ am 
08.10.2022 in Flattach stattfinden wird. Sie bittet, dafür das Kulturhaus zur Verfügung zu stellen. 
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TOP 4: Genehmigung der Tagesordnung 
 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bgm. Gugganig wird einstimmig beschlossen, vorstehende Tagesordnung 
vollinhaltlich zu genehmigen. 
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TOP 5: Genehmigung von Rechnungen und Auftragsvergaben 
 
 
Folgende Rechnungen (alle inkl. Ust.) liegen zur Genehmigung durch den Gemeinderat vor: 
 
a) 
 
TG Mölltaler Gletscher OG, 9831 Flattach € 6.414,00 
Re-Nr. 008/21 vom 21.12.2021 
(Erbrachte Marketing-Leistungen, Prospektversand,  
Presseberichte, Abwicklung KärntenCard, Socialmedia, ….) 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bgm. Gugganig wird einstimmig beschlossen, vorstehende Rechnung zu 
genehmigen. 
 
b) 
 
Anna Kundert-Schmidl: Pädagogische Hilfskraft im Schuljahr 2022/23 
 
Wie bereits in den Vorjahren hat die Direktion des Pflichtschulclusters Mittleres Mölltal mit 
Schreiben vom 11.03.2022 um Bereitstellung bzw. Kostenübernahme einer pädagogischen 
Hilfskraft im Ausmaß von 9 Wochenstunden für das Kind Anna Kundert-Schmidl (VS Flattach) 
angesucht. 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bgm. Gugganig wird einstimmig beschlossen, die entsprechenden 
Personalkosten zu genehmigen. 
 
c) 
 
Überschreitung Voranschlag 2022 
 
Wildbach und Lawinenverbauung, Re.Nr .B/KA-114/2 vom 21.12.2021 € 4.840,00 
Betreuungsdienst 2021 
 
Muhic Martin, Re.Nr. 002/2022 vom 26.01.2022 € 7.666,75 
Umlegung Hauptwasserleitung Laas 
 
Büromaschinen Karl, Re.Nr. 2022-10548 vom 01.03.2022 € 282,00 
Neue Festplatte Notebook KiGa 
 
Abfallwirtschaftsverband Spittal/Drau, Re.Nr. 34421 vom 28.02.2022 € 63,38 
Biomüll 2/22 
 
Büromaschinen Karl, Re.Nr. 2022-10524 vom 25.02.2022 € 181,44 
OneDrive 2020-2023 
 
Arnulf Betzold GmbH, RA22-0005316, vom 22.02.2022 € 185,79 
Wickelauflage 
 
Büromaschinen Karl, Re.Nr. 2022-10409 vom 14.02.2022 € 280,39 
Laserdrucker VS 
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Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Re.Nr. CD2022006901 vom 09.02.2022 € 240,84 
5x Schleppteller 
 
Abfallwirtschaftsverband Spittal/Drau, Re.Nr. 34382 vom 31.01.2022 € 45,96 
Biomüll 1/22 
 
Troyer Georg, Re.Nr. 22/22 vom 01.02.2022 € 432,00 
6x Katzenkastration 
 
Arnulf Betzold GmbH, Re.Nr. RA22-0001536 vom 19.01.2022 € 377,10 
Teppich KiGa 
 
Finanzamt Klagenfurt, Re.Nr. Köst 2022 vom 17.01.2022 € 2.854,00 
Körperschaftssteuer 2022 
 
Radius-Kelit Infrastructure GmbH, Re.Nr. 085634 vom 12.01.2022 € 2.741,51 
Rohrschäumung WVA Umlegung Außerfragant 
 
Abfallwirtschaftsverband Spittal/Drau, Re.Nr. 34225 vom 31.12.2021 € 4.641,11 
Lagerplatz Reißeck 2021 
 
Naturabiomat GmbH, Re.Nr. 421036818 vom 04.01.2022 € 210,60 
4 Karton Gassibeutel 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bgm. Gugganig wird einstimmig beschlossen, vorstehende Rechnungen 
zu genehmigen. 
 
c) 
 
Überschreitung Voranschlag 2021 
 
Kelag AG, Re.Nr. 546610 vom 30.11.2021 € 41.043,46 
Pachtzins 2021 + Nachverrechnung 3 Jahre 
 
Kelag AG, Re.Nr. 546609 vom 30.11.2021 € 6.964,08 
Pachtzins 2021 + Nachverrechnung 3 Jahre 
 
PSC, Re.Nr. 3110390 vom 31.1.22 € 174,31 
Meldeclient 2.HJ. 2021 
 
PSC , Re.Nr. 2108057 vom 31.12.2021 € 187,11 
LMR 4q21 
 
Reinhalteverband Mölltal, Re.Nr. 180/2021 vom 31.12.2021 € 39.178,00 
Endabrechnung 2021 
 
Gemeinde-Servicezentrum, Re.Nr. R20211937 vom 31.12.2021 € 1.269,07 
Personalverrechnung 4. Q. 21 + Abr. Mandatare 
Kommuanlnet, Re.Nr. 202105981 vom 31.12.2021 € 83,16 
Usergebühren 4q21 
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Feuerwehrabschnitt Oberes Mölltal, ATS Flaschen 21, 31.12.21 € 72,00 
Atemluftflaschen befüllt 2021 
 
Feuerwehrzentraleinkauf, Re.Nr. 321003049 vom 3.11.2021 € 501,60 
Stiefel 
 
Feuerwehrzentraleinkauf, Re.Nr. 321003035 vom 27.10.2021 € 1.294,08 
Bekleidung Jugendfeuerwehr 
 
Feuerwehrzentraleinkauf, Re.Nr. 321003034 vom 27.10.2021 € 377,76 
Bekleidung Jugendfeuerwehr 
 
TierkörperentsorgungsgmbH, Re.Nr. GE52/1074 vom 31.12.2021 € 131,47 
TKE Material 12/21 
 
Kärntner Landesfeuerwehrverband, RE.Nr. 2021-13164 vom 20.12.21 € 277,15 
Gasmessgeräte überprüfen 
 
Josef Schmidl, Re.Nr. Schneeräumung vom 27.12.2021 € 1.470,00 
Schneeräumung 
 
A1 Telekom Austria AG, Re.Nr. 001194131960 vom 20.12.2021 € 154,51 
Handyrechnung 11/21 
 
Penkerwirt GmbH, Re.Nr. 26683 vom 23.12.2021 € 1.320,80 
Menü NM Betreuung 12/21 
 
TG Tourismusgemeinschaft Mölltaler Gletscher, Re.Nr. 009/21 vom 21.12.2021 
Weiterverrechnung Differenz Lohnkosten € 6.198,35 
 
Reinhalteverband Mölltal, Re.Nr. 122/2021 vom 23.12.2021 € 260,05 
Räumgut Pumpwerke 
 
Bundesamt für Eich und Vermessungswesen, Re.Nr. 90935501 vom 20.12.2021  
Gstvz 11/21 € 14,59 
 
Kelag AG, RE.Nr. 2000613508 vom 15.12.2021 € 2.106,07 
Strom Endabrechnung Schwimmbad 
 
Kelag AG. Re.Nr. 2000613490 vom 22.12.2021 € 208,10 
Strom Endabrechnung Pumpstation Bergbrücke 
 
Kelag AG, Re.Nr. 2000613489 vom 15.12.2021 € 1.287,70 
Strom Endabrechnung Volksschule Nachtspeicherheizung 
 
Kelag AG, Re.Nr. 2000613488 vom 22.12.2021 € 748,66 
Strom Endabrechnung Gde Nachtspeicherheizung 
 
Kelag AG, Re.Nr. 2000606296 vom 07.12.2021 € 253,24 
Strom Endabrechnung Gde 
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Kelag AG, Re.Nr. 20006062987 vom 07.12.2021 € 294,29 
Strom Endabrechnung VS+Kiga Tagstrom 
 
Gemeinde-Servicezentrum, RE.Nr. R20211651 vom 14.12.2021 € 1.038,60 
Hosting 4.Quartal 2021 
 
Ntb Thalhammer Bürotechnik GmbH, Re.Nr. 22114246 vom 14.12.2021 € 120,60 
Zeiterfassungs-Keys + Fernwartung 
 
Unser Lagerhaus WarenhandelsgmbH, Re.Nr. 965730 vom 06.12.2021 € 5,39 
div Teile Unimog 1 
 
Unser Lagerhaus, Re.Nr. 984370 vom 31.12.2021 € 1.450,68 
Splitt, Chlorcalzium 
 
Kelag AG, Re.Nr. 1001702220 vom 09.12.2021 € 1.175,11 
Strom Endabrechnung Bauhof  
 
Marktgemeinde Obervellach, Re.Nr. 014911 vom 23.11.2021 € 5.590,00 
Arbeiter+Maschinen BH Obervellach 
 
Office Discount GmbH, Re.Nr. 127110975 vom 15.12.2021 € 176,69 
Papier VS 
 
Rossbacher GmbH, Re.Nr. 12116329 vom 30.11.2021 € 937,46 
Bauschutt + Holzabholung 
 
Staudacher Heinz, Re.Nr. 2-21129 vom 24.11.2021 € 678,60 
Pumpstationen reinigen 
 
Kelag AG, Re.Nr. 1001695639 vom 09.12.2021 € 50,00 
TZ Strom Bad Cafe 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bgm. Gugganig wird einstimmig beschlossen, vorstehende Rechnungen 
zu genehmigen. 
 
d) 
 
Unwetterschäden 
 
Verwaltungsgemeinschaft Spittal/Drau, Re.Nr. Leistungsbeitrag vom 04.01.2022 
Baudienstleistungen BVH Kat-Schäden € 16.947,46 
 
Strabag AG, Re.Nr. KR21100857 vom 13.12.2021 € 1.530,70 
Schlussrechnung Flattachbergerweg 
 
Strabag AG, Re.Nr. KR21100855 vom 13.12.2021 € 23.992,66 
Behebung Kat-Schäden Laas-Innerfragant 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bgm. Gugganig wird einstimmig beschlossen, vorstehende Rechnungen 
zu genehmigen.  
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e) 
 
Ortsplatzgestaltung Innerfragant 
 
Strabag AG, Re.Nr. KR21100795 vom 07.12.2021 € 19.967,36 
1. TR 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bgm. Gugganig wird einstimmig beschlossen, vorstehende Rechnung zu 
genehmigen. 
 
f) 
 
Straßensanierung Flattach 2020 
Strabag AG, Re.Nr. KR21100856 vom 13.12.2021 € 11.112,06 
Schlussrechnung 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bgm. Gugganig wird einstimmig beschlossen, vorstehende Rechnung zu 
genehmigen. 
 
g) 
 
WVA Innerfragant 
 
Weichselbraun GmbH, Re.Nr. 00139/21 vom 06.12.2021 € 100,39 
Wz Verschraubung + Reduzierstück 
 
Würth Hochenburger, Re.Nr. 20/6165691 vom 08.11.2021 € 52,61 
Druckreduzierung Badmeister 
 
Würth Hochenburger, Re.Nr. 20/6189626 vom 25.11.2021 € 175,20 
Statik Bedienkammer 
 
Würth Hochenburger, Re.Nr. 20/6154928 vom 28.10.2021 € 640,80 
Werkszeichnung 
 
PORR Bau GmbH, Re.Nr. 21/900097 vom 12.11.2021 € 74.406,09 
4. Teilrechnung 
 
Hawle Service GmbH, Re.Nr. 2021-12930 vom 20.12.2021 € 31.041,85 
Überwachung Behälter , Druckreduzierung Hochbehälter etc 
 
Österr. Bundesforste AG, Re.Nr. 0600770845 vom 01.01.2022 € 168,00 
Grundbenützung WVA Innerfragant 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bgm. Gugganig wird einstimmig beschlossen, vorstehende Rechnungen 
zu genehmigen. 
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h) 
 
Langfristige Verbindlichkeiten 
 
Reinhalteverband Mölltal, Re.Nr. 098/2021 vom 24.08.2021 € 368.127,28 
Eigentumsübertragung Oberflächenwasserkanal Laas 
 
Reinhalteverband Mölltal, Re.Nr. 100/2021 vom 24.08.2021 € 206.875,71 
Eigentumsübertragung Aufschließung Außerfragant Südwest 
 
Reinhalteverband Mölltal, Re.Nr. 099/2021 vom 24.08.2021 € 65.933,05 
div. Weiterverrechnungen 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bgm. Gugganig wird einstimmig beschlossen, vorstehende 
Verbindlichkeiten/Rechnungen zu genehmigen. 
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TOP 6: „Mölltalfonds“: Fondsmittel 2022 - Einteilung 
 
 
Laut Mitteilung der Fondsverwaltung vom 09.11.2021 beträgt die Höhe der für das Jahr 2022 für 
die Kerngemeinden beschlossenen Fondsmittel 
 

€ 75.853,80. 
 
Die Fondsmittel sollen nach Möglichkeit im Jahr der Beantragung bis spätestens 01. Dezember 
abberufen werden. Ist dies nicht möglich, kann die Übertragung der Fondsmittel auf das Folgejahr 
begehrt werden. Die übertragenen Mittel müssen dann spätestens bis 01. Oktober des Folgejahres 
abberufen werden. 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 15.12.2021, TOP 15, wurde zum investiven Einzelvorhaben „Erweiterung 
WVA-Innerfragant (Gemeinde Flattach – KELAG)“ ein Darlehen von rund € 790.000 gemäß 
Vergabevorschlag der Fa. Quantum bei der Raiffeisenbank Lurnfeld-Mölltal eGen genehmigt. 
 
Die Rückzahlung des Darlehens soll beginnend mit 2023 zur Gänze aus „Mölltalfonds-Mitteln“ 
erfolgen. 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bgm. Gugganig wird einstimmig beschlossen, die Verwendung/Einteilung 
der genannten Fondsmittel 2022 zu genehmigen. 
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TOP 7: Stellenplan 2022 – 1. Abänderung 
 
 
Der Amtsleiter bringt Folgendes zur Kenntnis: 
 
Im Zusammenhang mit 
 

 der geplanten Integrierung aller Tourismusagenden ab 01.04.2022, welche aktuell durch 
die Tourismusgemeinschaft Mölltaler Gletscher OG wahrgenommen werden, sowie  

 den anstehenden Pensionierungen von 2 Teilzeit-Reinigungskräften (per 01.04. bzw. 
01.08.2022) und den damit verbundenen Umschichtungen von deren Aufgabenbereichen 

 
ergibt sich die Notwendigkeit, den Stellenplan 2022 mit Wirkung 01.04.2022 entsprechend des 
beigeschlossenen 2. Entwurfes vom 02.02.2022 abzuändern. 
 
Dabei wurden folgende Umstände in den vorliegenden Stellenplan-Abänderungsentwurf 
eingearbeitet: 
 

 Aufnahme/Installierung von 2 neu geschaffenen Planstellen (1 Planstelle „Tourismusbüro-
Leitung“ und 1 Planstelle „MitarbeiterIn Tourismusbüro“)  
für den Bereich „Tourismus“, welcher hinkünftig zur Gänze durch die Gemeindeverwaltung 
(bis dato: private Gesellschaft) wahrgenommen und administriert wird. 

 Streichung einer Planstelle „Reinigungskraft“ TH-RP2 (SW 18) mit einem BA von 56,25 % 
infolge Pensionierung der betroffenen Dienstnehmerin mit 01.04.2022. 

 Neubewertung/Erhöhung BA der derzeitigen Planstelle „Handwerkliche Verwendung“ TH-
HK3 (SW 24) mit einem BA von aktuell 40 % infolge teilweiser Übernahme von 
Aufgabenbereichen der per 01.04. pensionierten Reinigungskraft: 

o In Abstimmung mit dem GSZ wurde diesbezüglich eine „Mischbewertung“ (SW-
NEU 21) als sachlich argumentierbar beurteilt. 

o Das BA erhöht sich infolge der Übernahme von zusätzlichen Aufgabenbereichen 
(+3,0 h/Tag VS-Reinigung) auf 77,50 %. 

 Erhöhung BA der derzeitigen zweiten Planstelle „Reinigungskraft“ TH-RP2 (SW 18) mit 
einem BA von dzt. 55,00 % infolge teilweiser Übernahme von Aufgabenbereichen der per 
01.04. pensionierten Reinigungskraft: 

o Das BA erhöht sich infolge der Übernahme von zusätzlichen Aufgabenbereichen 
(+1,5 h/Tag Gemeindeamt-Reinigung) auf 62,50 %. 

 
Die geplante Abänderung der Stellenplan-VO 2022 per 01.04.2022 wurde vorab mit dem 
Gemeinde-Servicezentrum (GSZ) fachlich akkordiert und zum vorliegenden VO-Entwurf seitens des 
GSZ per 02.02.2022 die Zustimmung erteilt. Noch per 02.02.2022 wurde bei der Aufsichtsbehörde 
die Genehmigung der geplanten Stellenplan-Abänderung beantragt. 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bgm. Gugganig wird einstimmig beschlossen, die Abänderung der 
Stellenplan-VO 2022 mit Wirkung 01.04.2022 gemäß nachstehendem Verordnungsentwurf zu 
genehmigen: 
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TOP 8: „Wasserbezugsgebühren“: 
 

a) Verordnung – Anpassung ab 01.04.2022 
 
 
Der Amtsleiter bringt Folgendes zur Kenntnis: 
 
Im Rahmen einer MS-Teams-Sitzung am 07.02.2022 mit Dr. Krenn und Hr. Klemen (beide Abt. 3 
– Gemeinden) wurde unter anderem erörtert: 
 
Nach eingehender Diskussion wird einvernehmlich Folgendes vereinbart/festgehalten: 

Die aktuell gültige und rechtlich bindende Höhe des Abgabensatzes „Wasserbezugsgebühr“  
beträgt definitiv € 1,10/m³ inkl. Ust. lt. GR-Beschluss vom 03.10.2018. 
 
Die vom Gemeinderat beschlossene „Index-Anpassung“ vom 14.12.2020 ist rechtswidrig. 
 
Als „Sofortmaßnahme“ der Gemeinde war Dr. Krenn ein entsprechender VO-Entwurf vorzulegen, 
womit der Abgabensatz per 01.04.2022 auf € 1,20/m³ inkl. Ust. erhöht wird. Diese Verordnung 
sollte jedenfalls mit 01.04.2022 in Kraft treten. 
 
Weiterführend ist Dr. Krenn ein weiterer VO-Entwurf vorzulegen, wo „in Etappen“ eine „sukzessive 
Anhebung“ des aktuellen Abgabensatzes auf € 4,87/m³ inkl. Ust. vorgesehen ist. Grundlage für 
diese stufenweise Anhebung bildet die Berechnung im Rahmen des 
Gemeindegebührenkalkulationsmodells (Berechnung durch FV Thaler). 
 
Nach umgehender fachlicher Abstimmung zwischen FV Thaler und Hr. Fabach (Abt. 3) hinsichtlich 
der notwendigen Berechnung des Gebührenkalkulationsmodells stellte sich jedoch heraus, dass die 
Wasseranschlussbeiträge sowie die Abschreibung bei dem von Dr. Krenn ermittelten Abgabensatz 
(=€ 4,87/m³ inkl. Ust.) nicht berücksichtigt wurden. Nachdem diese Umstände bereinigt wurden 
ergibt sich nunmehr ein Abgabensatz von € 1,77 netto/m³, welcher im Wege einer sukzessiven 
Anhebung erreicht werden sollte. 
 
Als erster Schritt sollte mit Wirkung 01.04.2022 eine Anpassung der Wasserbezugsgebühr auf € 
1,20/€ 1,30 pro m³ erfolgen. 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bürgermeister Gugganig wird einstimmig beschlossen 

 die Wasserbezugsgebühr ab 01.04.2022 auf € 1,50 inkl. Ust./m³ 
 die jährliche Wasserzählergebühr ab 01.04.2022 

o für Hauptzähler – 3 m³ auf € 6,00 
o für Hauptzähler – 7 m³ auf € 10,00 
o für Hauptzähler – 10 m³ auf € 20,00 anzuheben 

 nachstehende Verordnung zu genehmigen: 
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TOP 8: „Wasserbezugsgebühren“: 
 

b) Einführung Bereitstellungsgebühr - Beratung 
 
 
Im Rahmen des unter TOP a) genannten MS-Teams-Meetings wurde seitens der Aufsichtsbehörde 
auch angeregt, die Einführung einer Bereitstellungsgebühr (wie bei den Kanalgebühren) zu 
diskutieren bzw. anzudenken. 
 
Gemäß Gebührenkalkulationsmodell (2020) hat die Gemeinde im Wasserhaushalt ein 
Kostenerfordernis von rund € 60.000 abzudecken. Vor diesem Hintergrund ist neben der Anhebung 
der Benützungsgebühr auch die Einführung einer Bereitstellungsgebühr dringend geboten. 
 
Diese könnte auch als Pauschale pro Wohnhaus, pro unbebautem Grundstück, pro bewirtschafteten 
Stallgebäude, pro unbewirtschafteten Stallgebäude, pro Swimming-Pool, ….. ausgestaltet sein. 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bürgermeister Gugganig wird einstimmig beschlossen bzw. wird die 
Finanzverwaltung beauftragt, verschiedene faire und sinnstiftende Varianten und 
Modellrechnungen (auch im Vergleich mit anderen Gemeinden) zu erarbeiten. 
 
Diese sollen dann als Grundlage für die weiteren Beratungen hinsichtlich der Einführung einer 
Bereitstellungsgebühr dienen. 
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TOP 9: Verordnung „Ortstaxe“ – Anpassung an legistische Rahmenbedingungen 
 
 
Der Amtsleiter bringt Folgendes zur Kenntnis: 
 
Im Juli 2020 wurde die Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinden des politischen Bezirkes 
Spittal/Drau durch die Gemeindeaufsichtsbehörde einer kommissionellen Prüfung unterzogen. 
 
Dabei wurde seitens der Prüfer auch angeregt bzw. empfohlen, dass die Mitgliedsgemeinden deren 
geltende Ortstaxenverordnungen an die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen anpassen 
mögen. 
 
Was die derzeit geltende Ortstaxenverordnung der Gemeinde Flattach betrifft so wird festgehalten, 
dass dabei nicht die derzeit geltende Höhe der Ortstaxe (=€ 1,50 pro abgabenpflichtiger Person 
und Nächtigung) angepasst/erhöht wird, sondern lediglich die Inhalte der Verordnung an die 
„aktuelle Rechtslage“ angeglichen werden sollen. 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bürgermeister Gugganig wird einstimmig beschlossen, nachstehende 
Verordnung zu genehmigen: 
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TOP 10: Verordnung „Müllgebühren“ – Richtigstellung per 01.01.2022 
 
 
Die Verrechnung der Müllgebühren erfolgt seit 01.01.2021 auf Grundlage der Verordnung des 
Gemeinderates der Gemeinde Flattach vom 14.12.2020, Zahl: 813-182/2020, mit welcher 
Gebühren für die Entsorgung von Abfällen und die Umweltberatung ausgeschrieben werden. 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 14.12.2020 werden die Müllgebühren zudem ab 01.01.2022 jährlich 
einer Indexanpassung gemäß Verbraucherpreisindex (VPI) unterzogen. 
 
Im Rahmen einer MS-Teams-Sitzung am 07.02.2022 mit Dr. Krenn und Hr. Klemen (beide Abt. 3 
– Gemeinden) wurde unter anderem erörtert, dass Indexanpassungen dieser Art mittels eines 
einfachen GR-Beschlusses jedenfalls rechtswidrig sind. Jedenfalls bedarf es dafür der 
Beschlussfassung einer Verordnung. 
 
Der genannte GR-Beschluss vom 14.12.2020 betreffend die Indexanpassung der Müllgebühren ab 
01.01.2022 wäre somit zu revidieren bzw. hat die Verrechnung der Müllgebühren ab 01.01.2022 
auf Grundlage der nachstehenden (neuen) Verordnung zu erfolgen, womit die beabsichtigte 
Indexanpassung ab 01.01.2022 in den jeweiligen Gebührensätzen berücksichtigt wird. 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bürgermeister wird einstimmig beschlossen, nachstehende Verordnung zu 
genehmigen: 
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TOP 11: Verordnung „Kanalgebühren“ – Richtigstellung per 01.01.2022 
 
 
Die Verrechnung der Kanalgebühren erfolgt seit 01.01.2019 auf Grundlage der Verordnung des 
Gemeinderates der Gemeinde Flattach vom 11.12.2018, Zahl: 8510-1.443/2018, mit welcher 
Kanalgebühren und Gebühren für den gemeindeeigenen Wasserzähler ausgeschrieben 
werden 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 14.12.2020 werden die Kanalgebühren zudem ab 01.01.2021 jährlich 
einer Indexanpassung gemäß Verbraucherpreisindex (VPI) unterzogen. 
 
Im Rahmen einer MS-Teams-Sitzung am 07.02.2022 mit Dr. Krenn und Hr. Klemen (beide Abt. 3 
– Gemeinden) wurde unter anderem erörtert, dass Indexanpassungen dieser Art mittels eines 
einfachen GR-Beschlusses jedenfalls rechtswidrig sind. Jedenfalls bedarf es dafür der 
Beschlussfassung einer Verordnung. 
 
Der genannte GR-Beschluss vom 14.12.2020 betreffend die Indexanpassung der Kanalgebühren 
ab 01.01.2021 wäre somit zu revidieren bzw. hat die Verrechnung der Kanalgebühren ab 
01.01.2022 auf Grundlage der nachstehenden (neuen) Verordnung zu erfolgen, womit die 
beabsichtigte Indexanpassung ab 01.01.2022 in den jeweiligen Gebührensätzen berücksichtigt 
wird. 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bürgermeister Gugganig wird einstimmig beschlossen, nachstehende 
Verordnung zu genehmigen: 
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TOP 12: Übernahme Tourismusagenden durch die Gemeindeverwaltung 
 ab 01.04.2022: 
 

a) Wirtschaftsförderung 1. Quartal 2022 - Förderungsvereinbarung 
 
 
Der Vorsitzende, GR Gert WALTER und GR Huber (Gesellschafter beim Sporthotel Mölltal) nehmen 
aus dem Titel der Befangenheit i.S. der K-AGO an den Beratungen und Beschlussfassungen zu 
diesem TOP (a) und b)) nicht teil. 
 
1. Vize-Bürgermeister übergibt den Vorsitz an 2. Vize-Bürgermeisterin DI Vierbauch, welche den 
Vorsitz übernimmt. 
 
Über Antrag von 2. Vize-Bürgermeisterin DI Vierbauch wird einstimmig beschlossen, nachstehende 
Förderungsvereinbarung zwischen der TG Mölltaler Gletscher und der Gemeinde Flattach zu 
genehmigen: 
 
(Aufgrund der beabsichtigten Überführung aller Tourismusagenden in die Gemeindeverwaltung 
(BgA) ab 01.04.2022 wird die ggst. Wirtschaftsförderung naturgemäß nur für das 1. Quartal 2022 
gewährt.) 
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TOP 12: Übernahme Tourismusagenden durch die Gemeindeverwaltung 
 ab 01.04.2022: 
 

b) Kaufvertrag TG Mölltaler Gletscher – Gemeinde Flattach - Genehmigung 
 
 
Die TG Tourismusgemeinschaft Mölltaler Gletscher OG, Flattach 99, 9831 Flattach, ist eine von 
Flattacher Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben betriebene private Gesellschaft.  
 
Den Unternehmenszweck bilden 
 

 die touristische Bewerbung von Kärntens einzigem Ganzjahresschigebiet, dem „Mölltaler 
Gletscher“, sowie der im Gemeindegebiet ansässigen Tourismusbetriebe sowie 

 die Erbringung von Reisebüroleistungen (Zimmervermittlung). 
 
Die Gesellschaft finanziert sich aus 
 

 den erbrachten Leistungen gegenüber Unternehmen und Gästen 
 den jährlichen Beiträgen der Gesellschafter 
 Subventionen der Gemeinde Flattach 

 
Der Tätigkeitsbereich der Gemeinde Flattach im touristischen Bereich beschränkt sich auf die 
notwendigen infrastrukturellen Maßnahmen (z.B. Lenk- und Leitsystem, Instandhaltung der 
Wanderwege, Ortsbildpflege, etc.), um unseren Gästen ein ansprechendes touristisches Angebot 
bieten zu können.  
 
Die Tourismusgemeinschaft erbringt ihre Leistungen auch im öffentlichen Interesse im Sinne der 
Gemeinde Flattach (Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation auf Messen, etc.). Aufgrund 
dessen spart die Gemeinde unmittelbar finanzielle Aufwendungen für ihre zu erbringenden 
Leistungen ein. 
 
Die Gemeinde Flattach ist bei Entscheidungen der OG betreffend Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 
(Prospektgestaltung, Web-Auftritt, Marketingschwerpunkte) stets maßgeblich mit eingebunden. 
 
Das jährliche Aufkommen der tourismusgebundenen Einnahmen der Gemeinde Flattach aus den 
Titeln Ortstaxe (€ 125.000,00) und Tourismusabgabe (ca. € 30.000,00) beträgt ca. € 155.000,00. 
 
Ein Teil dieser Einnahmen (ca. 60 %) wird in Form von jährlichen Subventionen 
(Wirtschaftsförderungen) an die Tourismusgemeinschaft durch die Gemeinde weitergegeben. 
 
Zur Veranschaulichung werden nachstehend – anhand der Zahlen aus dem Jahr 2019 (vor Beginn 
der Corona-Pandemie) - die jährlichen finanziellen Zuwendungen der Gemeinde Flattach an die TG 
Mölltaler Gletscher OG wie folgt dargestellt: 
 
    gliedert sich in: 
 
 € 133.300   € 95.300 Wirtschaftsförderung 2019 lt. Förderungsvertrag 
    € 36.400 Marketing und PR für Naturdenkmal „Raggaschlucht“ 
    € 1.600 Abwicklung Gästeehrungen, Silvester-Veranstaltung 
 
 € 10.000 (trägt die Gemeinde)  Werbeaufwendungen für „Raggaschlucht“ 
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 € 3.500 (trägt die Gemeinde)  Aufwendungen für Druckwerke, Prospekte, … 
 
 € 146.800 Summe 
 
Die Finanzierung der OG stellt sich – beispielhaft anhand des genannten Förderungsvertrages zur 
Wirtschaftsförderung 2019 – wie folgt dar: 
 
Wirtschaftsförderung Gemeinde Flattach € 95.300,00 33,89 % 

Umsatzerlöse und Provisionen € 168.000,00 59,75 % 

Werbezuschuss der Gesellschafter € 17.880,00 6,36 % 

Summe: € 281.180,00 100,00% 

 
Seit geraumer Zeit besteht die Absicht, die TG Mölltaler Gletscher OG als Gesellschaft aufzulösen, 
und die touristischen Agenden in die Gemeindeverwaltung zu übertragen. Diesbezüglich liegt 
aktuell der notwendige einstimmige Gesellschafterbeschluss über die Auflösung der TG Mölltaler 
Gletscher OG vor. Die touristischen Agenden sollen nunmehr per 01.04.2022 in die 
Gemeindeverwaltung als Betrieb gewerblicher Art (BgA) integriert werden. 
 
Nach inhaltlichen und fachlichen Abstimmungen und Aufbereitungen mit der örtlich zuständigen 
Notarin Mag. Ilse Radl MBL, 9821 Obervellach, und Steuerberater Mag. Michael Dullnig, 9831 
Flattach, wurde folgendes Szenario als taugliche weitere Vorgehensweise definiert: 

 Der Steuerberater empfiehlt, keine Betriebsübergabe – also keinen „Unternehmenskauf“ 
oder „Unternehmensschenkung“ - anzustreben. 

 Anstatt dessen sollen sämtliche materielle und immateriellen Vermögensgegenstände, 
Geschäftsausstattung, und sämtliches „tourismusbezogenes Datenmaterial“ durch die OG 
an die Gemeinde Flattach unentgeltlich übertragen werden. 

 Am Ende dieses Prozesses kann die OG sodann im Firmenbuch gelöscht werden. Dazu 
bedarf es einstimmiger Gesellschafterbeschlüsse und der für die Gemeinde Flattach 
erforderlichen Genehmigungen. Konkret müssen die Gesellschafter den derzeit 
vorliegenden Gesellschafterbeschluss - der ja aktuell auf „Auflösung TG“ lautet - einstimmig 
dahingehend ändern, dass sich die OG nicht auflöst, sondern ihre Assets (siehe vorstehend) 
bis längstens zum Stichtag 01.04.2022 an die Gemeinde Flattach schenkt.  
 
Mögliche Begründung für die Schenkung: Die Gemeinde hat bis dato quasi den Großteil der 
Aufwendungen der TG finanziert (TG-Büro, Versicherungen, Personal, EDV-Anlage, 
Ausstattung, etc.). 

 
Thema Personal: 

Der Stellenplan der Gemeinde muss somit um zwei Planstellen („Leitung Tourismusbüro“ und 
„Mitarbeit Tourismusbüro“) erweitert werden. Dafür müssen diese neu zu schaffenden Planstellen 
der Gemeinde nach fachlichen Kriterien (K-GMVZV) bewertet (Stichwort: Stellenwert), in den 
Stellenplan 2022 der Gemeinde aufgenommen und die Stellenplan-Abänderung von der 
Aufsichtsbehörde genehmigt und vom Gemeinderat beschlossen werden. 
 
Vize-Bgm. DI Vierbauch bedankt sich an dieser Stelle bei Bürgermeister, Amtsleiter, FV Thaler und 
Fr. Loipold (TG Mölltaler Gletscher) für deren großen Einsatz in den vergangenen Wochen und 
Monaten, um diesen TOP beschlussfähig aufzubereiten. Ein großer Dank gebührt lt. Vierbauch auch 
den Gesellschaftern der TG für deren unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Jahrzehnten. 
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Über Antrag von 2. Vize-Bürgermeisterin DI Vierbauch wird einstimmig beschlossen, sämtliche 
Tourismusagenden per 01.04.2022 in die Gemeindeverwaltung (BgA) zu integrieren sowie 
nachstehenden Kaufvertrag (Endfassung Notariat Obervellach vom 24.03.2022) zu genehmigen: 
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TOP 13: FläWi-Änderungen 2021 – Beschlussfassung nach Kundmachung 
 

a) 1/2021 (KELAG – PV-Anlage) 
 
 
Vize-Bgm. DI Vierbauch übergibt den Vorsitz an 1. Vize-Bgm. Gugganig, welcher den Vorsitz 
übernimmt. 
 
Die KELAG – Kärntner Elektrizitäts AG ersuchte um Umwidmung einer Teilfläche im Ausmaß von 
13.902 m² ihrer Parzelle-Nr. 1660/33, KG 73303 Fragant, gemäß nachstehendem Lageplan: 
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Demzufolge wurde die beabsichtigte Flächenumwidmung in der Zeit von 01. Dezember bis 29. 
Dezember 2021 kundgemacht bzw. sämtliche Bundes- und Landesdienststellen verständigt bzw. 
zur Abgabe der notwendigen Stellungnahmen aufgefordert. 
 
Zu diesem Umwidmungspunkt wurden folgende Fachgutachten eingefordert: 
 

 Abteilung 9 – UA Straßenbauamt Spittal/Drau 
 Abteilung 8 – UA SE – Schall- und Elektrotechnik 
 Abteilung 8 – UA Nsch – Naturschutz 
 Abteilung 12 – UA Wasserwirtschaft Spittal/Drau 

 
Überdies ist mit dem Widmungswerber 
 

 eine vertragliche Sicherstellung der widmungsgemäßen Nutzung inkl. Besicherung sowie 
 eine vertragliche Sicherstellung des Abbaus bei Beendigung der PV-Nutzung inkl. 

Besicherung 
 
abzuschließen. 
 
Die eingeforderten Fachgutachten liegen mittlerweile vollständig vor, und lauten wie folgt: 
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Die entsprechende Vereinbarung 
 

 zur Sicherstellung der widmungsgemäßen Nutzung inkl. Besicherung sowie 
 zur Sicherstellung des Abbaus bei Beendigung der PV-Nutzung inkl. Besicherung 

 
liegt wie folgt vor: 
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Die Beschlussfassung dieser FläWi-Änderung durch den Gemeinderat kann somit erfolgen. 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bürgermeister Gugganig wird einstimmig beschlossen, nachstehender 
FläWi-Änderung 01/2021 auf Grundlage des Lageplans des Raumplanungsbüros DI Kaufmann vom 
17.03.2021, Plan-Nr. 08503-01/2021, nach Kundmachung und in Kenntnis der vorstehenden 
Fachgutachten (Abt. 9 – UA SBA Spittal/Drau, Abt. 8 – UA SE, Abt. 8 – UA NS, Abt. 12 – UA WW 
SP) sowie in Kenntnis und Beschlussfassung der vorstehenden Vereinbarung zur Sicherstellung der 
widmungsgemäßen Nutzung sowie des ordnungsgemäßen Rückbaues, die Zustimmung zu erteilen: 
 
FläWi-Plan-Änderung Nr. 1/2021: 
 
Parzelle-Nr. 1660/33 (Gesamtfläche: 79.191 m²), KG 73303 Fragant 
 
Widmungswerber: 
KELAG – Kärntner Elektrizitäts AG, Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
 
Umwidmung einer Teilfläche im Ausmaß von 13.902 m² (Parzelle-Nr. 1660/33) von derzeit im 
Flächenwidmungsplan dargestellter Widmung „Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte 
Fläche; Ödland“ in „Grünland - Photovoltaikanlage“. 
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TOP 13: FläWi-Änderungen 2021 – Beschlussfassung nach Kundmachung 
 

b) 4/2021 (Hr. Manfred Pirker vlg. Weberle) 
 
 
Hr. Manfred Pirker vlg. Weberle ersuchte um Umwidmung einer Teilfläche im Ausmaß von 163 m² 
seiner Parzelle-Nr. 404/3, KG 73302 Flattach, gemäß nachstehendem Lageplan: 
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Demzufolge wurde die beabsichtigte Flächenumwidmung in der Zeit von 01. Dezember bis 29. 
Dezember 2021 kundgemacht bzw. sämtliche Bundes- und Landesdienststellen verständigt bzw. 
zur Abgabe der notwendigen Stellungnahmen aufgefordert. 
 
Zu diesem Umwidmungspunkt wurden folgende Fachgutachten eingefordert: 
 

 Wildbach- und Lawinenverbauung 
 
Das eingeforderte Fachgutachten liegt mittlerweile vor und lautet wie folgt: 
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Die Beschlussfassung dieser FläWi-Änderung durch den Gemeinderat kann somit erfolgen. 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bürgermeister Gugganig wird einstimmig beschlossen, nachstehender 
FläWi-Änderung 04/2021 auf Grundlage des Lageplans des Raumplanungsbüros DI Kaufmann vom 
27.04.2021, Plan-Nr. 08503-04/2021, nach Kundmachung und in Kenntnis des vorstehenden 
Fachgutachtens (WLV) die Zustimmung zu erteilen: 
 
FläWi-Plan-Änderung Nr. 4/2021: 
 
Parzelle-Nr. 404/3 (Gesamtfläche: 1.542 m²), KG 73302 Flattach 
 
Widmungswerber: 
Hr. Manfred Pirker, Ortenburger Straße 4, 9800 Spittal/Drau 
 
Umwidmung einer Teilfläche im Ausmaß von 163 m² (Parzelle-Nr. 404/3) von derzeit im 
Flächenwidmungsplan dargestellter Widmung „Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte 
Fläche; Ödland“ in „Bauland-Wohngebiet“. 
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TOP 13: FläWi-Änderungen 2021 – Beschlussfassung nach Kundmachung 
 

c) 5/2021 (Hr. Manfred Pirker vlg. Weberle) 
 
 
Hr. Manfred Pirker vlg. Weberle ersuchte um Umwidmung einer Teilfläche im Ausmaß von 193 m² 
seiner Parzelle-Nr. 35/2, KG 73303 Fragant, gemäß nachstehendem Lageplan: 
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Demzufolge wurde die beabsichtigte Flächenumwidmung in der Zeit von 01. Dezember bis 29. 
Dezember 2021 kundgemacht bzw. sämtliche Bundes- und Landesdienststellen verständigt bzw. 
zur Abgabe der notwendigen Stellungnahmen aufgefordert. 
 
Zu diesem Umwidmungspunkt wurden folgende Fachgutachten eingefordert: 
 

 Abt. 8 – UA GGM – Geologie und Gewässermonitoring 
 Bezirksforstinspektion 

 
Die eingeforderte Fachgutachten liegen mittlerweile vor und lauten wie folgt: 
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Die Beschlussfassung dieser FläWi-Änderung durch den Gemeinderat kann somit erfolgen. 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bürgermeister Gugganig wird einstimmig beschlossen, nachstehender 
FläWi-Änderung 05/2021 auf Grundlage des Lageplans des Raumplanungsbüros DI Kaufmann vom 
27.04.2021, Plan-Nr. 08503-05/2021, nach Kundmachung und in Kenntnis der vorstehenden 
Fachgutachten (Abt. 8 – UA GGM, BFI) die Zustimmung zu erteilen: 
 
FläWi-Plan-Änderung Nr. 5/2021: 
 
Parzelle-Nr. 35/2 (Gesamtfläche: 1.024 m²), KG 73303 Fragant 
 
Widmungswerber: 
Hr. Manfred Pirker, Ortenburger Straße 4, 9800 Spittal/Drau 
 
Umwidmung einer Teilfläche im Ausmaß von 193 m² (Parzelle-Nr. 35/2) von derzeit im 
Flächenwidmungsplan dargestellter Widmung „Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte 
Fläche; Ödland“ in „Grünland-Nebengebäude“. 
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TOP 13: FläWi-Änderungen 2021 – Beschlussfassung nach Kundmachung 
 

d) 7/2021 (Mölltaler Gletscherbahnen – Sprengmittellager) 
 
 
1. Vize-Bürgermeister Gugganig und Ersatzmitglied Salentinig nehmen an der Beratung und 
Beschlussfassung zu diesem TOP d) aus dem Titel der Befangenheit i.S. der K-AGO nicht teil, und 
übergibt Vize-Bgm. Gugganig den Vorsitz an 2. Vize-Bürgermeisterin DI Vierbauch, welche den 
Vorsitz übernimmt. 
 
Die Mölltaler Gletscherbahnen haben um Umwidmung einer Teilfläche im Ausmaß von 46 m² der 
Parzelle-Nr. 1419/1, KG 73303 Fragant, gemäß nachstehendem Lageplan ersucht: 
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Demzufolge wurde die beabsichtigte Flächenumwidmung in der Zeit von 01. Dezember bis 29. 
Dezember 2021 kundgemacht bzw. sämtliche Bundes- und Landesdienststellen verständigt bzw. 
zur Abgabe der notwendigen Stellungnahmen aufgefordert. 
 
Zu diesem Umwidmungspunkt wurden folgende Fachgutachten eingefordert: 
 

 Abt. 8 – UA GGM – Geologie und Gewässermonitoring 
 Abt. 8 – UA GGM – Naturschutz 

 
Die eingeforderte Fachgutachten liegen mittlerweile vor und lauten wie folgt: 
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Die Beschlussfassung dieser FläWi-Änderung durch den Gemeinderat kann somit erfolgen. 
 
Über Antrag von 2. Vize-Bürgermeisterin DI Vierbauch wird einstimmig beschlossen, nachstehender 
FläWi-Änderung 07/2021 auf Grundlage des Lageplans des Raumplanungsbüros DI Kaufmann vom 
03.10.2021, Plan-Nr. 08503-07/2021, nach Kundmachung und in Kenntnis der vorstehenden 
Fachgutachten (Abt. 8 – UA GGM, Abt. 8 – UA Nsch) die Zustimmung zu erteilen: 
 
FläWi-Plan-Änderung Nr. 7/2021: 
 
Parzelle-Nr. 1419/1 (Gesamtfläche: 13.550.603 m²), KG 73303 Fragant 
 
Widmungswerber: 
Mölltaler Gletscherbahnen GmbH & Co. KG, Innerfragant 46, 9831 Flattach 
 
Umwidmung einer Teilfläche im Ausmaß von 46 m² (Parzelle-Nr. 1419/1) von derzeit im 
Flächenwidmungsplan dargestellter Widmung „Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte 
Fläche; Ödland“ in „Grünland-Sprengstofflager“. 
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TOP 13: FläWi-Änderungen 2021 – Beschlussfassung nach Kundmachung 
 

e) 8/2021 (Dr. Sandra Wolligger) 
 
 
2. Vize-Bürgermeisterin DI Vierbauch übergibt den Vorsitz an 1. Vize-Bürgermeister Gugganig, 
welcher den Vorsitz übernimmt. 
 
Fr. Dr. Sandra Wolligger und Fr. Ingrid Wolligger, BA ersuchten um Umwidmung von Teilflächen 
im Ausmaß von 74 m², 537 m² und 41 m² der Parzellen-Nr. 126/6, 126/7 und 126/10, KG 73302 
Flattach, gemäß nachstehendem Lageplan: 
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Demzufolge wurde die beabsichtigte Flächenumwidmung in der Zeit von 01. Dezember bis 29. 
Dezember 2021 kundgemacht bzw. sämtliche Bundes- und Landesdienststellen verständigt bzw. 
zur Abgabe der notwendigen Stellungnahmen aufgefordert. 
 
Zu diesem Umwidmungspunkt wurden folgende Fachgutachten eingefordert: 
 

 WLV 
 
Das eingeforderte Fachgutachten liegt mittlerweile vor und lautet wie folgt: 
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Die Beschlussfassung dieser FläWi-Änderung durch den Gemeinderat kann somit erfolgen. 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bürgermeister Gugganig wird einstimmig beschlossen, nachstehender 
FläWi-Änderung 08/2021 auf Grundlage des Lageplans des Raumplanungsbüros DI Kaufmann vom 
14.09.2021, Plan-Nr. 08503-08/2021, nach Kundmachung und in Kenntnis des vorstehenden 
Fachgutachtens (WLV) die Zustimmung zu erteilen: 
 
FläWi-Plan-Änderung Nr. 8/2021: 
 
Parzelle-Nr. 126/6 (Gesamtfläche: 1.209 m²), KG 73302 Flattach 
Parzelle-Nr. 126/7 (Gesamtfläche: 2.177 m²), KG 73302 Flattach 
Parzelle-Nr. 126/10 (Gesamtfläche: 368 m²), KG 73302 Flattach 
 
Widmungswerber: 
Fr. Ingrid Wolligger, Liebhartsgasse 15/17, 1160 Wien 
Mag. Dr. Sandra Wolligger, Außerfragant 30, 9831 Flattach 
 
Umwidmung einer Teilfläche im Ausmaß von 74 m² (Parzelle-Nr. 126/6), einer Teilfläche im Ausmaß von 
537 m² (Parzelle-Nr. 126/7) und einer Teilfläche im Ausmaß von 41 m² (Parzelle-Nr. 126/10) von derzeit 
im Flächenwidmungsplan dargestellter Widmung „Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte 
Fläche; Ödland“ in „Bauland-Dorfgebiet“. 
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TOP 13: FläWi-Änderungen 2021 – Beschlussfassung nach Kundmachung 
 

f) 9/2021 (Hr. Gregor Weigl) 
 
 
Hr. Gregor Weigl ersuchte um Umwidmung einer Teilfläche im Ausmaß von 241 m² seiner Parzelle-
Nr. 967/2, KG 73303 Fragant, gemäß nachstehendem Lageplan: 
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Demzufolge wurde die beabsichtigte Flächenumwidmung in der Zeit von 01. Dezember bis 29. 
Dezember 2021 kundgemacht bzw. sämtliche Bundes- und Landesdienststellen verständigt bzw. 
zur Abgabe der notwendigen Stellungnahmen aufgefordert. 
 
Zu diesem Umwidmungspunkt wurden folgende Fachgutachten eingefordert: 
 

 Abt. 8 – UA GGM – Geologie und Gewässermonitoring 
 Bezirksforstinspektion 

 
Die eingeforderten Fachgutachten liegt mittlerweile vor und lauten wie folgt: 
  



24.03.2022 102 GR-Sitzung 1/2022 

 
 
 

 
  



24.03.2022 103 GR-Sitzung 1/2022 

 
 
 

 
  



24.03.2022 104 GR-Sitzung 1/2022 

 
 
 

 
  



24.03.2022 105 GR-Sitzung 1/2022 

 
 
 

 
  



24.03.2022 106 GR-Sitzung 1/2022 

 
 
 
Die Beschlussfassung dieser FläWi-Änderung durch den Gemeinderat kann somit erfolgen. 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bürgermeister Gugganig wird einstimmig beschlossen, nachstehender 
FläWi-Änderung 09/2021 auf Grundlage des Lageplans des Raumplanungsbüros DI Kaufmann vom 
28.09.2021, Plan-Nr. 08503-09/2021, nach Kundmachung und in Kenntnis der vorstehenden 
Fachgutachten (Abt. 8 – UA GGM, BFI) die Zustimmung zu erteilen: 
 
FläWi-Plan-Änderung Nr. 9/2021: 
 
Parzelle-Nr. 967/2 (Gesamtfläche: 2.952 m²), KG 73303 Fragant 
 
Widmungswerber: 
Hr. Gregor Weigl, Friedensplatz 2c, 82008 Unterhaching 
 
Umwidmung einer Teilfläche im Ausmaß von 241 m² (Parzelle-Nr. 967/2) von derzeit im 
Flächenwidmungsplan dargestellter Widmung „Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte 
Fläche; Ödland“ in „Grünland – Garten- und Gerätehütte“. 
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TOP 14: KEM/KLAR Großglockner/Mölltal-Oberdrautal – Mitgliedsbeiträge 2022 
 
 
Der Amtsleiter informiert über nachstehenden Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde ist derzeit damit befasst, in fachlicher Abstimmung mit der KELAG die zwei Projekte 
 

 PV-Anlage Gemeindeamt und 
 PV-Anlage Volksschule 

 
aufzubereiten, und damit verbunden auch die entsprechende Förderkulisse auf Bundes- und 
Landesebene bestmöglich anzusprechen. 
 
Kosten PV-Anlage Gemeindeamt lt. Angebot der KELAG:  € 54.432,43 brutto 
Kosten PV-Anlage Volksschule lt. Angebot der KELAG:  € 75.063,60 brutto 
 
Hinsichtlich der zu lukrierenden Bundesförderung (KPC) wurden beide Förderanträge fristgerecht 
per 28.02.2022 eingereicht. 
 
Also unabdingbar notwendige Beilage zu den Förderanträgen ist dabei jeweils die schriftliche 
Zustimmungserklärung der zuständigen KEM-Managerin – im ggst. Fall von Mag. Birgit Marwieser 
(KEM Großglockner/Mölltal-Oberdrautal) – beizubringen. 
 
Ungeachtet der Tatsache, dass die Gemeinde bis dato keinerlei Mitgliedsbeiträge an diese KEM-
Region entrichtet hat, wurde Flattach von der KEM-Region stets als „Mitglied“ geführt. (Homepage, 
etc.). 
 
Im Rahmen einer persönlichen Aussprache zwischen Bürgermeister, Amtsleiter und Mag. Gunther 
Marwieser (LAG Großglockner) am 08.03.2022 wurde Marwieser dazu verhalten, somit umgehend 
die notwendige schriftliche Zustimmungserklärung seiner Frau beizubringen. Einen Tag später lag 
diese Zustimmung schriftlich vor bzw. wurde den beiden KPC-Förderanträgen umgehend 
beigeschlossen. 
 
Bei der Aussprache vom 08.03.2022 stellte der Bürgermeister – vorausgesetzt die KEM-
Zustimmungserklärungen würden über Marwieser umgehend veranlasst werden – in Aussicht, den 
Gemeinderat mit der Genehmigung des KEM-Mitgliedsbeitrages für das Jahr 2022 allenfalls zu 
befassen. 
 
Mit Schreiben/Vorschreibungen jeweils vom 10.03.2022 wurde der Gemeinde Flattach 
 

 ein Eigenmittel-Mitgliedsbeitrag KEM Klima- und Energie-Modellregion 2022 in Höhe von € 
1.932,15 (indexierter Beitrag i.H.v. € 1,65 pro Einwohner) 

 ein Eigenmittel-Mitgliedsbeitrag KLAR! Klimawandel-Anpassungsmodellregion 2022 in Höhe 
von € 1.932,15 (indexierter Beitrag i.H.v. € 1,65 pro Einwohner) 

 
übermittelt. 
 
Da die „Bringschuld“ von Marwieser bezüglich der KPC-Förderanträge erfüllt wurde, möge der 
Gemeinderat über die Genehmigung der vorstehenden KEM- und KLAR-Mitgliedsbeiträge 2022 
beraten. 
 
Anmerkung: 
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Lt. Mitteilung der LAG Nockregion-Oberkärnten vom 15.03.2022 
 

 beträgt der KLAR-Mitgliedsbeitrag hier pro Gemeinde € 1.375 pro Jahr 
 muss der KEM-Mitgliedsbeitrag hier erst neu berechnet/erörtert werden (Zu welcher KEM?) 

 
Vize-Bgm. DI Vierbauch regt an, auch einen allfälligen Beitrag zur KEM 
Winklern/Mörtschach/Großkirchheim zu prüfen. 
 
Über Antrag von 1. Vize-Bürgermeister Gugganig wird einstimmig beschlossen, 
 

 den Eigenmittel-Mitgliedsbeitrag KEM Klima- und Energie-Modellregion 2022 in Höhe von € 
1.932,15 (indexierter Beitrag i.H.v. € 1,65 pro Einwohner) sowie 

 den Eigenmittel-Mitgliedsbeitrag KLAR! Klimawandel-Anpassungsmodellregion 2022 in 
Höhe von € 1.932,15 (indexierter Beitrag i.H.v. € 1,65 pro Einwohner) 

 
zur KEM/KLAR Großglockner/Mölltal-Oberdrautal zu genehmigen. 
 
Dazu wird festgehalten, dass diese Mitgliedsbeiträge 2022 für den Fall eines KEM/KLAR!-Beitrittes 
der Gemeinde Flattach in den Jahren 2023-2025 als vollwertig anrechenbarer Mitgliedsbeitrag zu 
werten ist! Sprich, der Mitgliedsbeitrag 2023 wäre sodann € 1,00/EW (indexiert), jener 2024 
ebenfalls € 1,00/EW (indexiert) sowie 2025 und weitere Jahre als Ziel € 0,75/EW (indexiert). 
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TOP 15: LAG Großglockner/Mölltal-Oberdrautal – Status Quo 
 und weitere Vorgehensweise 
 
 
Der Amtsleiter informiert über folgenden Sachverhalt: 
 
Auf Basis der Ergebnisse der klärenden Aussprache zwischen LAG-Obmann Bgm. Felicetti, LAG-GF 
Mag. Marwieser, Bürgermeister und Amtsleiter am 05.10.2021 im Gemeindeamt Reisseck wurde 
dem Gemeinderat Flattach am 18.11.2021 unter TOP 12 entsprechend berichtet bzw. hat der 
Gemeinderat einstimmig und zustimmend zur Kenntnis genommen: 
 

 Die derzeit offenen Mitgliedsbeiträge 2019 (Rest), 2020 und 2021 werden seitens der 
Gemeinde Flattach an die LAG-Region angewiesen. 

 Zum Projekt „Rollbahn“/“Themenweg Großfrgant“ wird seitens der Gemeinde definitiv und 
unwiderruflich keinerlei Projektbeitrag an die LAG-Region geleistet. 

 Zum Projekt „RIS“ (Digitale Wanderkarte) wird der nunmehr feststehende Förderbetrag in 
Höhe von € 2.253,47 zur Kenntnis genommen. 

 Hinsichtlich des einmaligen Kostenbeitrages zur LEADER-Bewerbung 2021-2027 in Höhe 
von € 1.800,00 wird der Gemeindevorstand sowie der Gemeinderat diesen Kostenbeitrag 
im Jahr 2022 erneut beraten. Eine allfällige Leistung dieses Beitrages bleibt zum derzeitigen 
Zeitpunkt somit noch offen. 

 
Felicetti hielt zu den Ergebnissen vom 05.10.2021 fest, dass er als Obmann über vorstehende 
Punkte in der nächsten Mitgliederversammlung berichten muss. Bgm. Schober nahm dies zur 
Kenntnis, möchte aber in diesem Bericht jedenfalls die Formulierung wiederfinden, dass „damit alle 
finanziellen Angelegenheiten mit der Gemeinde Flattach geklärt und abgeschlossen sind“. 
 
Ungeachtet dessen wurden durch die Anwesenden am 05.10. in knapp 1,25 Stunden viele 
Sachverhalte und – aus Sicht der Gemeindevertreter auch „Ungereimtheiten“ - aus der 
Vergangenheit diskutiert. Die Gemeindevertreter stellten dabei jedenfalls deren 
„Vertrauensverhältnis“ zur LAG-Region zur Diskussion. 
 
LAG-Obmann Bgm. Felicetti hielt dabei fest, dass es jeder Gemeinde freisteht, aus der LAG-Region 
auszutreten. 
 
Faktum ist nunmehr, dass entgegen den Vereinbarungen aus der Aussprache vom 05.10.2021 über 
deren Inhalte bis dato in keiner LAG-Sitzung (Sitzung in Obervellach vom 25.11.2021 und Sitzung 
Flattach am 08.02.2022) berichtet wurde. Auch wurde das „Belobigungsschreiben“, welches die 
Gemeinde Flattach für ihre mustergültige Umsetzung des Projektes „Rollbahn“ (ohne Zutun der 
LAG-Region) erhalten hat, bis dato ebenfalls in keiner Sitzung verlesen. 
 
Die Gemeinde Flattach hat in den Jahren 2002 bis 2021 insgesamt einen Betrag von € 77.672,84 
an die LAG Großglockner gezahlt. Dem gegenüber stehen lukrierte Förderungen von € 2.253,47 
(=Projekt RIS – Digitale Wanderkarte). 
 
Für das zerrüttete Verhältnis zwischen der Gemeinde Flattach und Mag. Marwieser ist definitiv das 
Projekt „Rollbahn“ der „Stolperstein“ gewesen. Die LAG an sich hätte hier die Gemeinde „dumm 
sterben“ gelassen. Mit Unterstützung des Landes bzw. der Förderstelle konnte die Gemeinde 
Flattach dieses Projekt doch noch eigenverantwortlich umsetzen. 
 
Bgm. Schober untermauerte am 08.03.2022, dass die „Bringschuld“ nun definitiv bei Hr. Marwieser 
liegt. Auch wäre es schön, wenn der Geschäftsführer dies auch im Rahmen der nächsten LAG-
Sitzung öffentlich so kommuniziert. 
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Laut Bürgermeister werde sich die Gemeinde Flattach ansonsten zu 99 % anderweitig orientieren. 
 
Neben der umgehenden Beibringung der KEM-Zustimmungserklärung für die beiden PV-
Förderanträge forderte Herr Bürgermeister am 08.03.: 
 
Ein umfassender Bericht aus der Zusammenkunft vom 05.10.2021 (Reisseck) muss in der 
kommenden LAG-Vollversammlung jedenfalls berichtet und protokolliert werden. 
 
Auch ergaben sich am 08.03. Diskussionen rund um die Art der Protokollführung des 
Geschäftsführers bei LAG-Sitzungen. Marwieser sicherte letztlich zu, ab sofort jedenfalls stets einen 
Protokollmitunterfertiger zu bestellen. 
 
Überhaupt wurde Marwieser am 08.03.2022 aufgefordert, von sich aus eine Protokollmitschrift zur 
genannten Aussprache zu verfassen und den Gemeindevertretern vorzulegen. Diese liegt nunmehr 
vor, ist jedoch lückenhaft bzw. bildet die Gesprächsinhalte nicht vollinhaltlich ab. 
 
Weiters wurde der Geschäftsführer damit konfrontiert, dass dieser gemäß aktuellem 
Firmenbuchauszug nach wie vor Geschäftsführer und Gesellschafter der PBG Projektentwicklungs 
und Beratungs GmbH ist. 
 
Lt. Vorgaben des zuständigen Bundesministeriums darf kein LEADER-Manager einer 
Nebenbeschäftigung nachgehen. Dieser Umstand wurde bereits am 04.05.2017 im Rahmen einer 
klärenden Aussprache zwischen der Förderstelle, Dr. Franz Sturm (Leiter Abt. 3 – Gemeinden) und 
den LAG-Vertretern thematisiert bzw. haben sowohl LAG-Obmann Felicetti als auch LAG-GF 
Marwieser schriftlich zugesichert, keinerlei Nebenbeschäftigung mehr nachzugehen. 
 
Hinsichtlich einer möglichen Alternative, sprich Beitritt der Gemeinde Flattach zu einer anderen 
LAG-Region, wurden zwischenzeitlich erste Sondierungsgespräche mit der LAG-Nockregion geführt. 
Sowohl das Portfolio, die Kompetenz der handelnden Mitarbeiterinnen als auch der Umstand, dass 
auch „Kleinprojekte“ gefördert werden, ergeben einen sehr positiven Eindruck dieser Region. 
 
Auch gibt es sowohl seitens des zuständigen Bundesministeriums als auch des Vorstandes der LAG-
Nockregion positive Signale, die eine Aufnahme der Gemeinde Flattach – auch ohne geografischen 
Zusammenhang – ermöglichen würden. 
 
Gemäß Mitteilung der Nockregion vom 15.03.2022 beträgt der „Leader-Euro“ (Mitgliedsbeitrag) in 
der neuen Förderperiode € 1,80 pro Einwohner und Jahr. 
 
Gemäß gestriger telefonischer Übereinkunft zwischen Bgm. Schober und Mag. Christian Kropfitsch 
(AKL – Abt. 10 – LEADER-Förderstelle) wurde letztlich folgende derzeitige Vorgehensweise 
vereinbart: 
 
Übernächste Woche findet eine weitere klärende Aussprache beim Amt der Kärntner 
Landesregierung statt. Teilnehmer: Mag. Kropfitsch, LAG-Obmann Bgm. Felicetti, LAG-GF Mag. 
Marwieser, Bgm. Schober, 1. Vize-Bgm. Gugganig, AL Mag. (FH) Zaiser. 
 
Vize-Bgm. DI Vierbauch deponiert, bei dieser Aussprache dabei sein zu wollen. 
 
Lt. Aussage von Mag. Kropfitsch besteht hinsichtlich des 31.03.2022 keine „Deadline“, bis zu der 
die Gemeinde Flattach ihre Mitgliedschaft zu einer LAG-Region hinsichtlich der kommenden EU-
Programmperiode bekunden muss. Das Land Kärnten steht diesbezüglich jedenfalls hinter der 
Gemeinde Flattach. Bei diesem Gespräch muss lt. Bgm. Schober definitiv als Zielvorgabe definiert 
sein, dass „gewichtige Projekte“ (z.B. Schulumbau/Kulturhausumbau ……): 
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a) unter der definitiv bestmöglichen Ausnutzung sämtlicher Förderungsmöglichkeiten  
b) unter der definitiven „Haupt-Arbeitsleistung“ der LAG-Region und nicht der Gemeinde 

Flattach 
 
durch die LAG-Vertreter bereits jetzt 100%ig zugesichert und auch eingehalten werden können. 

Unter dieser Prämisse sind die genannten Gemeindevertreter bereit, sich einer ergebnisoffenen 
Diskussion zu stellen. 

Der Gemeinderat nimmt die vorstehende weitere Vorgehensweise einhellig zur Kenntnis. 
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TOP 16: Investives Einzelvorhaben „Sanierung Gemeindestraßen 2020“: 
 Investitions- und Finanzierungsplan – 3. Abänderung 
 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 08.06.2021, TOP 8, wurde nachstehende 2. Abänderung (inkl. Sanierung 
Ortschaft Schmelzhütten) des Finanzierungs- und Investitionsplanes wie folgt genehmigt: 
 

A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D 
   
  Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2020 

      

Herstellung Gemeindestraßen € 580.000 € 580.000 

Gesamtkosten        € 580.000 € 580.000 

   
B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N 
   
  Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2020 

      

KTP-Mittel 2020 € 250.000 € 250.000 

KIG-Mittel 2020 € 127.500 € 127.500 

2. Kärntner Gemeindehilfspaket € 42.500 € 42.500 

BZ 2020 € 100.440 € 100.440 

Gesamtsummen € 500.000 € 500.000 

 
Über Antrag von 1. Vize-Bürgermeister Gugganig wird einstimmig beschlossen, nachstehende 3. 
Abänderung (inkl. Sanierung Ortschaft Schmelzhütten) des Investitions- und Finanzierungsplanes 
wie folgt zu genehmigen: 
 

A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D 
   
  Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2020 

      

Herstellung Gemeindestraßen € 608.000 € 608.000 

Gesamtkosten        € 608.000 € 608.000 

   
B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N 
   
  Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2020 

      

KTP-Mittel 2020 € 250.000 € 250.000 

KIG-Mittel 2020 € 127.500 € 127.500 

2. Kärntner Gemeindehilfspaket € 42.500 € 42.500 

BZ 2020 und 2021 € 182.000 € 182.000 

BZ 2022 € 6.000 € 6.000 

Gesamtsummen € 608.000 € 608.000 
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TOP 17: Gemeinde Flattach – TMR: Kooperationsvereinbarung lt. GR-Beschluss 
 vom 09.07.2020 - Anpassung 
 
 
1. Vize-Bürgermeister Gugganig und Ersatzmitglied Salentinig nehmen an der Beratung und 
Beschlussfassung zu diesem TOP aus dem Titel der Befangenheit i.S. der K-AGO nicht teil, und 
übergibt Gugganig den Vorsitz an 2. Vize-Bürgermeisterin DI Vierbauch, welche den Vorsitz 
übernimmt. 
 
1. Vorlage „Businessplan“: 
 
Unter Punkt 1.4 dieser Vereinbarung ist festgeschrieben, dass Mölltaler KG und Mölltaler GmbH 
binnen 12 Monaten ab Abschluss der Vereinbarung – also bis spätestens Juli 2021 – der Gemeinde 
Flattach einen „Businessplan“ vorzulegen haben, in welchem die Erweiterung der Kapazitäten 
bestehender Einrichtungen, die Modernisierung der Infrastruktur sowie die Planung neu zu 
errichtenden Bahnen sowie von Hotelanlagen als vorrangige Themen enthalten sind. 
 
Diese 12-monatige Vorlagefrist wird für den Fall von behördlich verordneten gänzlichen oder 
teilweisen Schließungen des Betriebes aufgrund von Covid-Maßnahmen um jenen Zeitraum 
verlängert, für welchen diese Schließung gilt. TMR hatte in den Wintersaisonen 2020/21 sowie 
2021/22 mit beträchtlichen behördlichen Schließungsintervallen infolge Corvid 19 zu kämpfen. Mit 
Schreiben der Gemeinde vom 08.02.2022 wurde die vereinbarte Vorlage des „Businessplanes“ 
höflich in Erinnerung gerufen bzw. um eine möglichst zeitnahe Übermittlung gebeten. 
 
2. Schibus-Kostenbeitrag: 
 
Unter Punkt 1.5 der genannten Vereinbarung ist weiters festgehalten, dass Mölltaler KG und 
Mölltaler GmbH ab der Wintersaison 2020/2021 einen Teil der Kosten der Schibus-Beistellung in 
Höhe von 35 % der Schibus-Kosten, mindestens jedoch € 30.000 pro Saison übernimmt. 
 
Mit gleichem Schreiben vom 08.02.2022 wurde TMR bekannt gegeben, dass seitens der Gemeinde 
zeitnah die entsprechende Vorschreibung der Schibus-Beiträge für die abgelaufene Saison 
2020/2021 sowie die laufende Saison 2021/2022 mit jeweils € 30.000 pro Saison erfolgen wird. 
 
Natürlich ist der Gemeinde bewusst, dass das Schigebiet infolge der Corona-Pandemie in beiden 
Saisonen mit beträchtlichen Gäste- und Einnahmenausfällen zu kämpfen hatte. 
 
Aus diesem Grunde hat sich die Gemeinde auch entschlossen, in beiden Saisonen nicht den 
35%igen Kostenanteil, sondern nur den „Mindest-Kostenanteil“ pro Saison mit jeweils € 30.000 
vorzuschreiben. 
 
In einem Antwortschreiben zu beiden vorstehenden Punkte teilte TMR mit: 
 
Zu Pkt. 1.) 
 
Eine wirklichkeitsnahe und realisierbare Aufstellung der künftigen unternehmerischen Ziele kann 
nicht losgelöst von den Pandemie-Einflüssen betrachtet und aufgesetzt werden. Somit kann ein 
nach allen Seiten hin belastbarer Businessplan seitens der beiden Betreibergesellschaften 
spätestens am 30.09.2022 vorgelegt werden. 
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Zu Pkt. 2.) 
 
Dazu ergeht seitens der Betreibergesellschaften – aufgrund coronabedingter Betriebsschließungen 
und Umsatzeinbrüche – das Ersuchen, für beide Saisonen (d.h. 2020/21 und 2021/22) eine 
pauschale Schibus-Kostenbeteiligung von € 30.000 zur Vorschreibung zu bringen. 
 
Über Antrag von 2. Vize-Bürgermeister DI Vierbauch wird einstimmig beschlossen, vorstehenden 
Punkten vollinhaltlich zu entsprechenden, und nachstehenden 1. Nachtrag zur 
Kooperationsvereinbarung vom 09.07.2020 zu genehmigen:  
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TOP 17a): Selbstständige Anträge gemäß K-AGO 
 
 
Vize-Bgm. DI Vierbauch übergibt den Vorsitz an 1. Vize-Bgm. Gugganig, welcher den Vorsitz 
übernimmt. 
 
Der Vorsitzende verliest nachstehenden selbstständigen Antrag (§ 41 K-AGO) der Fraktion „TAFF“ 
wie folgt: 
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Über Antrag von 1. Vize-Bgm. Gugganig wird einstimmig beschlossen, den Antrag auf 
Zweckbindung eines kleinen Teiles der Einnahmen aus der „Raggaschlucht“ dem 
Gemeindevorstand zur Vorberatung zuzuweisen. 
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TOP 18: Personalangelegenheiten (Nicht öffentlicher Teil!) 
 
 
Hinweis des Schriftführers: 
Dieser TOP ist gemäß § 36 (3) der K-AGO dem ggst. Protokoll nicht zu entnehmen bzw. wird 
lediglich in der Originalniederschrift vollinhaltlich abgebildet. 
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Der Vorsitzende bedankt sich für die heutige konstruktive Sitzung und schließt diese um 20:20 
Uhr. 
 
 
Für den Gemeinderat: 
  
1. Protokoll-Mitunterfertiger: Der Bürgermeister: 
Ersatzmitglied Manuel HARTWEGER Kurt SCHOBER 
 
  
……………………………………….. ………………………………………. 
 
2. Protokoll-Mitunterfertiger: 
GR Kornelia STRIEDNIG 
 
 
……………………………………….. 
 
 

Der Schriftführer: 
 

AL Mag. (FH) Markus ZAISER 
 
 

……………………………………….. 
 
 
 


